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Deutscher 
Caritasverband e.V.   

BK 3/2017 
 
Beschluss 
am 12. Oktober 2017 in Erfurt 
 
 
 

 
Neue Anlage 2e zu den AVR 

Vergütungsgruppen für Mitarbeiter im Rettungsdienst/Krankentransport 
 

A. 
 

Die Bundeskommission beschließt: 
 
 

I. Es wird die folgende neue Anlage 2e zu den AVR „Vergütungsgruppen für Mitarbei-
ter im Rettungsdienst/Krankentransport“ eingefügt:  
 
 
„Anlage 2e:  
Vergütungsgruppen für Mitarbeiter im Rettungsdienst/Krankentransport  
 
 
Vergütungsgruppe 4b  
 
1 Rettungsassistenten/Notfallsanitäter als Leiter einer Rettungswache, denen min-
 destens 40 Mitarbeiter durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind  
 (Anmerkung 1)  
 
2 (nicht besetzt)  
 
 
Vergütungsgruppe 5b  
 
1 Rettungsassistenten/Notfallsanitäter als Leiter einer Rettungswache, denen min-
 destens 20 Mitarbeiter durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind  
 (Anmerkung 1)  
 
2 (nicht besetzt)  
 
3 (nicht besetzt)  
 
4 Rettungsassistenten/Notfallsanitäter als Lehrrettungsassistenten mit entspre-
 chender Zusatzausbildung in einer Lehrrettungswache nach vierjähriger Bewäh-
 rung in Vergütungsgruppe 5c Ziffer 3  
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Vergütungsgruppe 5c  
 
1 Rettungsassistenten/Notfallsanitäter als Leiter einer Rettungswache  
 (Anmerkung 1)  
 
2 (nicht besetzt)  
 
3 Rettungsassistenten/Notfallsanitäter als Lehrrettungsassistenten mit entspre-
 chender Zusatzausbildung in einer Lehrrettungswache  
 
4 Notfallsanitäter mit entsprechenden Tätigkeiten A, B, C  
 
 
Vergütungsgruppe 6b  
 
1 Rettungsassistenten mit entsprechender Tätigkeit A, B  
 (Anmerkung 1)  
 
 
Vergütungsgruppe 7  
 
1 Rettungssanitäter mit entsprechender Tätigkeit B   
 (Anmerkung 1)  
 
 
Vergütungsgruppe 8  
 
1 Rettungshelfer mit entsprechender Tätigkeit  
 (Anmerkung 1)  
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Anmerkung 1  
 
(1) Aufgrund des Wegfalls von Bewährungsaufstiegen werden Mitarbeiter, die am 
Tag vor dem Inkrafttreten dieser Anlage in einem Dienstverhältnis standen, das am 
Tag des Inkrafttretens dieser Anlage fortbesteht, nach folgender Tabelle der neuen 
Vergütungsstruktur zugeordnet:  
 

Vergütungsgruppe nach Anlage 2b am 
30.09.2017 

Vergütungsgruppe nach Anlage 2e  

VG 9a Ziffer 1 VG 8 Ziffer 1 
VG 8 Ziffer 1 VG 7 Ziffer 1 
VG 7 Ziffer 1 VG 6b Ziffer 1 
VG 6b Ziffer 2 VG 5c Ziffer 1 

 
Die Zuordnung erfolgt stufengleich und unter Beibehaltung der bereits zurückgeleg-
ten Stufenlaufzeit.  
 
(2) Aufgrund des Wegfalls der Anlage 2b werden Mitarbeiter, die am Tag vor dem 
Inkrafttreten dieser Anlage in einem Dienstverhältnis standen, das am Tag des In-
krafttretens dieser Anlage fortbesteht,  nach folgender Tabelle der neuen Vergü-
tungsstruktur zugeordnet:   
 

Vergütungsgruppe nach Anlage 2b am 
30.09.2017 

Vergütungsgruppe nach Anlage 2e 

VG 5c Ziffer 2 VG 5c Ziffer 1 
VG 5b Ziffern 1, 2 und 3 VG 5b Ziffer 1 
VG 4b Ziffern 1 und 2 VG 4b Ziffer 1 

 
Die Zuordnung erfolgt stufengleich und unter Beibehaltung der bereits zurückgeleg-
ten Stufenlaufzeit.  
 
(3) Ergibt sich aufgrund der geänderten Tätigkeitsmerkmale der Anlage 2e abwei-
chend von der Zuordnungstabelle nach Absatz 2 eine höhere Vergütungsgruppe, ist 
der Mitarbeiter in der höheren Vergütungsgruppe eingruppiert. Ergibt sich aufgrund 
der geänderten Tätigkeitsmerkmale der Anlage 2e abweichend von der Zuordnungs-
tabelle nach Absätzen 1 oder 2 eine niedrigere Vergütungsgruppe, verbleibt der Mit-
arbeiter in der bisherigen Vergütungsgruppe. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Mit-
arbeiter nach Ziffer III der Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergü-
tungsgruppen 4b bis 9a der Anlage 2b in der Fassung vom 30.09.2017.  
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Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 4b bis 9a  
 
 
      I 
 
1Die nachstehenden Anmerkungen sind bei der Eingruppierung der Mitarbeiter zu 
beachten. 2Die Ziffern I-VII und die Ziffer 77 (Definition Unterstellungsverhältnisse) 
der Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1 bis 12 der 
Anlage 2 zu den AVR gelten sinngemäß.  
 
 
      II 
 
1 Mitarbeiter als Stellvertreter des  Leiters einer Rettungswache erhalten für die 
 Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage in Höhe von monatlich 100,00 Euro, sofern 
 ihnen diese Aufgabe vom Dienstgeber schriftlich übertragen wurde. Hierunter  
 fallen nicht Vertretungen in Urlaubs- und sonstigen Abwesenheitsfällen.  
 
2 Mitarbeiter als Qualitätsbeauftragte erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine
 Zulage in Höhe von monatlich 100,00 Euro, sofern ihnen diese Aufgabe vom
 Dienstgeber schriftlich übertragen wurde.  
 
3 Mitarbeiter als Medizinprodukte-Beauftragte (MPG-Beauftragte) bzw. als Beauf-
 tragte für Medizinproduktesicherheit erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine 
 Zulage in Höhe von monatlich 100,00 Euro, sofern ihnen diese Aufgabe vom 
 Dienstgeber schriftlich übertragen wurde.  
 
4 Mitarbeiter als Desinfektoren mit staatlicher Prüfung, denen durch schriftliche 
 Anordnung des Dienstgebers die Erstellung der Hygienepläne sowie die Über-
 wachung der Einhaltung aller Maßnahmen für den Rettungsdienst gem. der je
 weils einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und anderer Vorgaben übertra-
 gen wurde, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage in Höhe von mo-
 natlich 100,00 Euro.  
 
5 Mitarbeiter als Hygienebeauftragte mit entsprechender Qualifikation, denen 
 durch schriftliche Anordnung des Dienstgebers die Überwachung der Einhaltung 
 aller Maßnahmen für den Rettungsdienst gem. der jeweils einschlägigen  
 Unfallverhütungsvorschriften und anderer Vorgaben übertragen wurde,  
 erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage in Höhe von monatlich 
 100,00 Euro.  
 
6 Mitarbeiter in der Rettungsleitstelle erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine 
 Zulage in Höhe von monatlich 100,00 Euro. Ist der Mitarbeiter nicht zu 100% in 
 der Rettungsleitstelle tätig, wird die Zulage entsprechend anteilig gezahlt.  
 
7 Mitarbeiter als Arzneimittelbeauftragte erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit ei
 ne Zulage in Höhe von monatlich 100,00 Euro, sofern ihnen diese Aufgabe vom 
 Dienstgeber schriftlich übertragen wurde.  
 
8 Mitarbeiter als Lagerverantwortliche erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine 
 Zulage in Höhe von monatlich 100,00 Euro, sofern ihnen diese Aufgabe vom 
 Dienstgeber schriftlich übertragen wurde.  
 
9 Mitarbeiter, denen Aufgaben nach Nr. 1 bis 8 übertragen wurden, kann aufgrund 
 einzelvertraglicher Absprache eine höhere Zulage gewährt werden, wenn die 
 zugewiesene Aufgabe das übliche Maß übersteigt.   
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10 Mitarbeiter als Praxisanleiter in den Vergütungsgruppen 6b, 5c und 5b erhalten 
 für die Dauer der Tätigkeit eine nach dem Anteil der für die Tätigkeit erteilten 
 Freistellung gestaffelte monatliche Zulage:   
  

Anteil der Praxisanleitertätigkeit Höhe der Zulage 

bis 25 Prozent 100,00 Euro 

bis 50 Prozent 150,00 Euro 

bis 75 Prozent 200,00 Euro 

bis 100 Prozent 250,00 Euro 
 
11 Mitarbeiter der Vergütungsgruppe 5c Ziffer 1 erhalten eine monatliche Vergü-
 tungsgruppenzulage i. H. v. 150,00 Euro.  
 Mitarbeiter der Vergütungsgruppe 5b Ziffer 1 erhalten eine monatliche  
 Vergütungsgruppenzulage i. H. v. 100,00 Euro.  
 Mitarbeiter der Vergütungsgruppe 4b Ziffer 1 erhalten nach vierjähriger  
 Tätigkeit eine monatliche Vergütungsgruppenzulage i. H. v. 160,00 Euro.  
 
 
      III 
 
Rettungsassistenten, die aufgrund der Anmerkung III der Anlage 2b zu den AVR in 
der Fassung vom 30.09.2017 bereits in der Vergütungsgruppe 5c eingruppiert sind 
und die eine Weiterbildung zum Notfallsanitäter erfolgreich absolviert haben, erhal-
ten für die Dauer der Eingruppierung in die Vergütungsgruppe 5c der Anlage 2e eine 
monatliche Zulage in Höhe von 100,00 Euro.  
 
 
      IV 
 
Beschreibung des Rettungsdienstes  
 
1. Rettungsdienst  
 
Aufgaben und Organisation des Rettungsdienstes richten sich nach den einschlägi-
gen Rettungsdienstgesetzen der Länder.  
 
Der ärztliche Not- und Bereitschaftsdienst (Synonyme: ärztlicher Notfalldienst oder 
ärztlicher Bereitschaftsdienst) ist ein von den ärztlichen Körperschaften eingerichte-
ter Dienst zur ambulanten ärztlichen Betreuung Erkrankter, Verletzter oder sonstiger 
Hilfsbedürftiger außerhalb der ortsüblichen Sprechstunde. Dieser Not- und Bereit-
schaftsdienst ist nicht Teil des Rettungsdienstes in diesem Sinne.  
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2. Einrichtungen des Rettungsdienstes  
 
2.1. Rettungsleitstelle  
 
Die Rettungsleitstelle (Synonym: Integrierte Leitstelle) ist eine ständig besetzte Ein-
richtung zur Annahme von Meldungen sowie zur Alarmierung, Koordination und 
Lenkung des Rettungsdienstes.  
 
2.2. Rettungswache  
 
Die Rettungswache ist eine Einrichtung des organisierten Rettungsdienstes, in der 
Einsatzkräfte, Rettungsmittel und sonstige Ausstattung unter einer einheitlichen Lei-
tung einsatzbereit vorgehalten werden.   
 
2.2.1. Lehrrettungswache  
 
Die Lehrrettungswache ist eine Rettungswache im Sinne von 2.2. Darüber hinaus ist 
sie von der zuständigen Behörde zur Annahme von Auszubildenden und Praktikan-
ten ermächtigt.  
 
3. Personal im Rettungsdienst  
 
3.1. Rettungshelfer  
 
Rettungshelfer sind Mitarbeiter im Rettungsdienst, die ihre Ausbildung entweder 
nach einer Landesvorgabe oder einer akzeptierten Ausbildungsordnung erfolgreich 
absolviert haben.  
 
3.2. Rettungssanitäter  
 
Rettungssanitäter sind Mitarbeiter im Rettungsdienst, die sich einer Ausbildung der 
vom Ausschuss Rettungswesen in Abstimmung mit den Hilfsorganisationen empfoh-
lenen 520-Stunden-Mindestausbildung unterzogen haben. Dem Rettungssanitäter 
stehen Personen gleich, die durch Gesetz, Verordnung oder Organisationsbestim-
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4. Sonstige Tätigkeiten/Aufgaben  
 
4.1. Desinfektor  
 
Mitarbeiter als Desinfektoren mit staatlicher Prüfung, dem durch schriftliche Anord-
nung des Dienstgebers die Erstellung von Hygieneplänen sowie die Überwachung 
der Einhaltung aller Maßnahmen für den Rettungsdienst übertragen wurde.  
  
4.2. Hygienebeauftragter   
 
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation, dem durch schriftliche Anordnung des 
Dienstgebers die Überwachung der Einhaltung aller Maßnahmen für den Rettungs-
dienst übertragen wurde.  
 
 
A 1Die Eingruppierung als Notfallsanitäter setzt voraus, dass in dem jeweiligen Ret
 tungsdienstgesetz des Landes die Besetzung mit einem Notfallsanitäter  
 zwingend vorgesehen ist. 2Sieht das jeweilige Rettungsdienstgesetz des Landes 
 weiterhin eine Besetzung mit Rettungsassistenten vor, erfolgt die Eingruppierung 
 von ausgebildeten Notfallsanitätern in die Vergütungsgruppe 6b. 3Der  
 Notfallsanitäter erhält in diesem Fall eine monatliche Zulage in Höhe von 100,00 
 Euro. 4Soweit es zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des  
 Personalbedarfs oder zur Bindung von qualifizierten Fachkräften erforderlich ist, 
 kann die Eingruppierung abweichend von den Sätzen 1 und 2 in die  
 Vergütungsgruppe 5c erfolgen. 5In diesem Fall besteht kein Anspruch auf die  
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II. In Anlage 2b zu den AVR wird nach den Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen 
der Vergütungsgruppen 4b bis 9a der folgende neue Abschnitt V eingefügt:  
 
      „V 
 
Die Anlage 2b zu den AVR findet mit dem Inkrafttreten der Anlage 2e zu den AVR 
keine Anwendung mehr.“  
 
 

III. Inkrafttreten  
 
Dieser Beschluss tritt zum 1. Oktober 2017 in Kraft. Die mittleren Werte nach Ziffer I 
des Beschlusses sind befristet bis zum 28. Februar 2018.  
 
Im Zuständigkeitsbereich einer Regionalkommission werden die Änderungen nach 
Ziffern I und II dieses Beschlusses zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Regional-
kommission durch Beschluss Werte zur Höhe aller Vergütungsbestandteile nach Zif-
fer I dieses Beschlusses festlegt.  

 
 
Erfurt, den 12. Oktober 2017 
 
 
Unterschrift des Vorsitzenden 
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B. 
 

Arbeitsauftrag an die AG Authentische Texte 
 

Der AG Authentische Texte wird aufgetragen, die AVR nach Verweisen auf die Anlage 2b zu 
durchsuchen und diese durch Verweise auf die Anlage 2e zu ersetzen, sobald die Anlage 2e in 
allen Regionalkommissionen in Kraft getreten ist. 
 

C. 
 

Beschlusskompetenz 
 
Die Bundeskommission hat gemäß § 13 Absatz 1 AK-Ordnung eine umfassende Regelungszu-
ständigkeit mit Ausnahme der Bereiche, die nach § 13 Abs. 3 AK-Ordnung ausschließlich den 
Regionalkommissionen zugewiesen sind. Da den Regionalkommissionen die Festlegung der 
Höhe aller Vergütungsbestandteile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Um-
fangs des Erholungsurlaubs innerhalb der von Bundesebene vorgegebenen mittleren Werte 
sowie die Zuständigkeit für Regelungen der Beschäftigungssicherung übertragen wurden (§ 13 
Absatz 4 AK-Ordnung), ergibt sich hieraus im Umkehrschluss eine Zuständigkeit der Bundes-
kommission für alle sonstigen, das heißt manteltariflichen bzw. strukturellen Regelungsgegen-
stände. Außerdem ist die Bundeskommission für die Festlegung der oben genannten mittleren 
Werte zuständig. 
 
Der vorliegende Text sieht Änderungen in den AVR vor, die die Struktur betreffen und somit in 
die Zuständigkeit der Bundeskommission fallen. 
 
 

* * * 


